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Der Bürgermeister 
102 Zentrale Dienste und Ratsbüro 

 
Vorlagen-Nummer 

516/14 
 

Sitzungsvorlage Datum: 10.12.2014 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 16.12.2014 

 
 

Umbesetzung im Sportausschuss 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt die nachfolgenden Änderungen in der Besetzung des Sportausschusses: 
 
Anstelle von Frau Petra Prigge wird Frau Manuela Neumann als ordentliches Mitglied in den Sportausschuss 
bestellt. 
Anstelle von Frau Manuela Neumann wird Herr Horst Maus als stellvertretendes Mitglied in den Sportausschuss 
bestellt.  
 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen         Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Unterschriften 

 

gez. Bertram   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Frau Petra Prigge teilte mit Schreiben vom 01.12.2014 mit, dass sie ab dem 01.12.2014 als Fraktionsassistentin 
der FPD-Fraktion Mitarbeiterin der Stadt Eschweiler ist und daher  nicht länger als Mitglied des 
Sportausschusses zur Verfügung stehen kann. 
 
Als Nachfolgerin für Frau Prigge wurde seitens der FDP-Fraktion Frau Manuela Neumann, Freiherr-vom-Stein-
Straße 3, 52249 Eschweiler, vorgeschlagen. 
 
Als Stellvertreter wurde Herr Horst Maus, Luisenstraße 54, 52249 Eschweiler, vorgeschlagen. 
 
 
Rechtliche Betrachtung: 
Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder 
Gruppe, welcher das Ausschussmitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger (§ 50 Abs. 3 S. 7 GO 
NRW) 
 
 
Anmerkung: 
Der Bürgermeister hat gemäß § 50 Abs. 3 und § 40 Abs. 2 S. 6 GO NRW kein Stimmrecht.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Keine personellen Auswirkungen 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben FDP-Stadtratsfraktion 
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